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&1 Name,Sitz und Rechtsform

1. Die von derBundesrepublikDeutschland,dem Land Baden-Württemberg,der
StadtUlm undden vierdonauschwäbischenLandsmannschaften(Banater
Schwaben,Deutscheaus Ungarn,DonauschwabenundSathmarerSchwaben)
errichteteStiftungführtden Namen„DonauschwäbischesZentralmuseum”.

Sie isteinerechtsfähigeStiftungdes bürgerlichenRechts und hatihrenSitz in
Ulm/Donau.

& 2 ZweckderStiftung

1. Die StiftunghatdieAufgabe,aufderGrundlagedes $ 96 des Bundesvertrie-
benengesetzesdie kulturelleTraditionunddas Kulturgutder Donauschwaben
zu bewahren,indemsie Geschichte,Kulturund Landschaftumfassenddoku-
mentiert,Kulturgutsammeltundpräsentiertsowiederlandes-undvolkskund-
lichenForschungüberdie donauschwäbischenHerkunftsgebietezugänglich
macht.Sie soll zugleichdas Wissen überdiesüdöstlichenNachbarnverbreiten
undvertiefen,um aufdieseWeise einenBeitragzurVerständigungin Europa
zu leisten.

Zu diesemZweckbetreibtdie Stiftungein Museum,das wievergleichbare
Museenin anderenLändernauszubauenist. Es soll mitähnlichenEinrichtun-
gen in Bund und Land sowiein den Herkunftsgebietender Donauschwaben
zusammenarbeiten.

Die Stiftungverfolgtausschließlichund unmittelbargemeinnützigeZwecke i.S.
des Abschnitts„SteuerbegünstigteZwecke” derAbgabenordnung;sie ist
selbstlostätig.

& 3 Stiftungsvermögen

1. Das VermögenderStiftungbestehtaus

a) demvon derBundesrepublikDeutschland,demvom Land Baden-
Württembergunddem von denvierdonauschwäbischenLandsmann-
schafteneingebrachtendinglichenKulturgutderdonauschwäbischen
Regionen,

b) demvon.derStadtUlm unentgeltlichgewährtenNutzungsrechtin den
fürdas MuseumerforderlichenRäumenim Erdgeschoßund 1. Ober-
geschoßdes ReduitgebäudesderOberenDonaubastionin Ulm/Do-
nau entsprechenddemderKostenschätzungdes städtischenHoch-
bauamtesvom 20. April1994 zugrundeliegendenRaumprogramm.

 



  

Dem StiftungsvermögenwachsenZuwendungenzu, sofernsie vom Stifter
odervon Drittendazu bestimmtsind.

Das Stiftungsvermögenist in seinemBestandzu erhalten.

Eine Aufstellungüberdas Vermögenist als Anlageangeschlossen.

$ 4 Erfüllungdes Stiftungszweckes,Mittelverwendung-

1. Der BetriebderStiftungseinrichtung(Museum)wirdfinanziertdurchhierfür
bestimmteZuwendungenderStifteroderDritter(Stiftungsmittel)sowiedurch
sonstigeEinnahmenderStiftung.

Die StiftungsmitteldürfennurfürdiesatzungsgemäßenZweckeverwendet
werden.Es darfkeinePerson oderEinrichtungdurchAusgaben,diedem
ZweckderStiftungfremdsind,oderdurchunverhältnismäßighohe Vergütun-
gen begünstigtwerden.

Die Mitgliedschaftim StiftungsratundVorstandistehrenamtlich.Aufwandsent-
schädigungenwerdennichtgewährt.Auslagenwerdennach Maßgabederent-
sprechendenbundesrechtlichenVorschriftenersetzt.

8$5 Organe

OrganederStiftungsind derStiftungsratund derVorstand.

8 6 Stiftungsrat

1. Dem Stiftungsratgehörenan

a) ein Vertreter
der

BundesrepublikDeutschland

b) ein Vertreterdes Landes Baden-Württemberg

c) ein VertreterderStadtUlm

d) jeein
Vertreter

dervierdonauschwäbischenLandsmannschaften

e) bis zu drei Persönlichkeitendes kulturellen,wissenschaftlichenoder
politischenLebens.
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2. Die Mitgliedernach Abs. 1 Buchstabena bis d werdenvon den entsendenden
Stellenbenannt.Bei Verhinderungeines Mitgliedswirdein Stellvertretervon
derentsendendenStellebenannt.Die MitgliedernachAbs. 1 Buchstabee wer-
denvon den Stifterneinvernehmlichberufenund abberufen.

3. Die Amtsperiodedes StiftungsratesbeträgtfünfJahre. Die Wiederbenennung
bzw. -berufungeines Mitgliedesistzulässig. Für ein vorzeitigausscheidendes
MitgliedkanneineNachfolgenurfürden Rest derAmtszeitbenanntbzw. be-
rufenwerden.

87 Aufgabedes Stiftungsrates

1. Der StiftungsratlegtdieGrundsätzefürdieArbeitderStiftungim Rahmendes
Stiftungszweckes(8 2) fest. Er unterstütztden Vorstandbei derErfüllungseiner
Aufgabenund überwachtdie Rechtmäßigkeit,ZweckmäßigkeitundWirtschaft-
lichkeitderFührungdes Stiftungsgeschäftes.

 

2. Der Stiftungsratbeschließtinsbesondereüber

a) die Feststellungdes Wirtschaftsplans,

b} das jährlicheArbeitsprogramm,

c) die JahresrechnungunddenTätigkeitsberichtdes Vorstands,

d) die Entlastungdes Vorstangs,

e) Einstellungund Entlassungdes GeschäftsführersoderderGeschäfts- i

führerin(Geschäftsführung),

f} die Zustimmungzur Dienstanweisungdes Vorstandsfürdie Geschäfts-
führung,

g) die BelastungundVeräußerungvon Stiftungsvermögen.

& 8 Beschlussfassungim Stiftungsrat

1. Der StiftungsratregeltdenVorsitzunddieStellvertretung.

2. Der Stiftungsratist beschlussfähig,wennmindestensdie HälfteseinerMitglieder
anwesendist. Sitzungendes Stiftungsratsfindenmindesteneinmalim Jahr
statt.Der Stiftungsratist einzuberufen,wennmindestensein ViertelderMitglie-
derdiesverlangt.Entscheidungenwerden,soweitnichtsanderesbestimmtist,
mitStimmenmehrheitderanwesendenMitgliedergefasst. Bei Stimmengleich-
heitgibtdie Stimmederoderdes Vorsitzendenden Ausschlag.Die Vorstands-

  



  

mitgliedernehmenan den Sitzungendes StiftungsratesmitberatenderStimme
teil,

89 Vorstand

1. DerVorstandbestehtaus dreiMitgliedern.Je eineswirdvom Land Baden-
WürttembergundderStadtUlm bestellt;ein weiteresMitgliedbenennendie
donauschwäbischenLandsmannschaften.Bei Verhinderungeines Mitglieds
wirdein Stellvertretervon derentsendendenStellebenannt.Die Mitglied-
schaftim Stiftungsratschließteine Mitgliedschaftim Vorstandaus. Die Abbe-
rufungeinesMitgliedesaus wichtigemGrunderfolgtdurchdie benennende
Stelle. DerVorstandregeltdenVorsitzunddie Stellvertretung.

Die Amtsperiodedes VorstandesbeträgtfünfJahre. Wiederbestellungistzu-
lässig. Für ein vorzeitigausscheidendesMitgliedkanneine Nachfolgenurfür
den Rest derAmtsperiodebenanntwerden.

DerVorstandvertrittdie Stiftunggerichtlichund außergerichtlich.Er hatdie
StellungeinesgesetzlichenVertretersund handeltdurchseinenVorsitzenden
oderden stellvertretendenVorsitzendenund nach Maßgabeder Dienstanwei-
sung durchdie Geschäftsführung.

NachAblaufihrerAmtszeitführendieVorstandsmitgliederihreGeschäftebis
zumAmtsantrittder Nachfolgerweiter.

$ 10 Aufgabedes Vorstandes

1. Der Vorstandverwaltetdie Stiftungnach Maßgabedes Stiftungszwecksund
dieserSatzung. Er legtdem Stiftungsratden Entwurfdes Wirtschaftsplansso-
wiedie JahresrechnungunddenTätigkeitsberichtvor. DerVorstandkannder
GeschäftsführungmitZustimmungdes StiftungsratsAufgabenzurselbststän-
digen Erledigungübertragen.Die GeschäftsführungkannnichtMitglieddes
Vorstandssein.

Der VorstandentscheidetüberEinstellungund Entlassungdes Personalsder
StiftungmitAusnahmederGeschäftsführung.

& 11 Beschlussfassungdes Vorstandes

1. DerVorstandbeschließtmiteinfacherMehrheitderabgegebenenStimmen.
Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimmederoderdes Vorsitzenden.Bei

 



  

Beschlussfassungim schriftlichenUmlaufverfahrenistdieZustimmungaller
Mitgliederdes Vorstandserforderlich.

2. BeschlüsseüberdieAufstellungoder Änderungdes Wirtschaftsplanessind
einstimmigzu fassen. “

8 12 Geschäftsführung

Die Geschäftsführungleitetdas MuseumunderledigtdieGeschäfteder laufenden
Verwaltung.Insbesonderebereitetsie die Sitzungendes Stiftungsratesunddes
Vorstandesvor. DerVorstandkannWeisungenerteilen.

& 12a WissenschaftlicherBeirat

Die Stiftung„DonauschwäbischesZentralmuseum”wirdvon einemwissen-
schaftlichenBeiratberaten.Die Mitgliederdes wissenschaftlichenBeirats
werdenaufVorschlagdes VorstandsvomStiftungsratauffünfJahre bestellt.

8 13 Rechnungswesen

1. Die MittelderStiftungsind nach wirtschaftlichenGesichtspunktensparsamzu
verwenden.

2. Überdie EinnahmenundAusgabensowieüberdas Vermögender Stiftungist
nach Ablaufeines Geschäftsjahresdurch den VorstandRechnung zu legen.
Geschäftsjahristdas Kalenderjahr.

3. Die Jahresrechnungist jährlichvomstädtischenRechnungsprüfungsamtin Ulm
zu prüfen.

4. Der RechnungshofBaden-Württembergist berechtigt,die Wirtschaftsführung
der Stiftunggem. 8 104 Abs. 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnungzu prüfen.

.
UnberührtdavonbleibenPrüfungsrechtenach & 91 Landes- oderBundeshaus-
haltsordnung.

$ 14 Satzungsänderung,AufhebungderStiftung

1. Die Satzung kann durch Beschluss’des Stiftungsratesgeändert,die Stiftung
durch Beschlussdes Stiftungsratesaufgehobenwerden.Der Beschlussbedarf

 

 

 



 

der Zweidrittelmehrheitaller Mitgliederdes Stiftungsrats.Der Vorstand ist
vorherzu hören.

2. Wird die Stiftungaufgehobenoderfälltder steuerbegünstigteZweckweg, so
beschließtder StiftungsratmitZweidrittelmehrheitallerMitgliederdarüber,an
wen das Stiftungsvermögenfällt.Das Stiftungsvermögendarfdabei nuran ei-
ne juristischePerson des öffentlichenRechts odereine anderesteuerbegüns-
tigteKörperschaftfallen,die es ausschließlichundunmittelbarnurzu den in
8 2 derSatzunggenanntengemeinnützigenZweckenverwendendarf.

8 15 Inkrafttreten

Diese SatzungtrittmitGenehmigungderStiftungam 17. November1997 in Kraft.

 




